
POST EEG Regelungen
nach Kabinettsbeschluss vom 
23.9.2020



LEW Verteilnetz GmbH · Simone Sedlak· 18 November 2020

Post-EEG-Regelung Option 1
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Volleinspeisung mit Arbeitszählung und Abnahme durch VNB
• VNB nimmt gesamt erzeugte Energie auf und vergütet diesem mit dem sog. 

Jahresmarktmittelwert (2-5 ct/kWh) abzüglich einer gesetzlich vorgesehen 
Pauschale von 0,4 ct/kWh

• AB muss keine weiteren Schritte einleiten (kein Umbau der Messeinrichtung)
Option ist beschränkt bis zum 31.12.2027

• Energiemenge muss an ÜNB weitergegeben werden
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Post-EEG-Regelung Option 2
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Volleinspeisung mit Arbeitszähler und Abnahme durch Direktvermarkter
• Direktvermarkter nimmt gesamt erzeugte Energie zum Börsenpreis auf
• Anmeldung des Direktvermarkters beim VNB erforderlich
• vorerst keine Änderung der Messeinrichtung erforderlich
• Nachrüstpflicht auf intelligente Messsysteme 5 Jahre nach Markterklärung
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Post-EEG-Regelung Option 3
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Voll- oder Überschusseinspeisung mit intelligentem Messsystem
• Voll- und Überschusseinspeisung Aufnahme und Vergütung mit 

Jahresmarktmittel durch VNB abzüglich Pauschale von 0,2 ct/kWh
• Voll- und Überschusseinspeisung  mit Direktvermarktung nur erlaubt, wenn 

intelligentes Messystem auch Regeln kann (Markterklärung ca. 2024) oder 
Einbau konventionelle Technik RLM + DV Steuerung bis Markterklärung

• Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht bei Selbstverbrauch
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Post-EEG-Regelung Option 4
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Überschusseinspeisung mit Arbeitszähler und Abnahme durch VNB
• lt. EEG 2021 nicht ohne Pönalisierung durch VNB vorgesehen
• Höhe der Sanktion richtet sich nach dem Arbeitspreis des zuständigen 

Grundversorgers
• eine Vermarktung der eingespeisten Energiemenge ist nicht möglich
• Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht
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Keine Einspeisung in das Netz der öffentlichen Versorgung
• 100 % Selbstverbrauch
• Technische Sicherstellung, dass keine Energie in das Netz der öffentlichen 

Versorgung eingespeist wird
• Anlagen unterliegen der EEG-Umlagepflicht
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Post-EEG-Regelung Option 5
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)
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Post-EEG-Regelung Option 6
Gesetzesnovelle EEG 2021 (Kabinettsbeschluss)

Rückbau der Anlage
• Je nach Zustand der Anlage und Ihrer Komponenten
• Abmeldung aus dem Marktstammdatenregister ist erforderlich
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Ansprechpartner
Simone Sedlak

einspeiser@lew-verteilnetz.de



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!


